
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollberechtigte Unternehmen im Oberengadin 
 
(in alphabetischer Reihenfolge) 
 
 
Capaul Engineering    7512 Champfer  081 834 85 04 
 
Gaudenz Electric    7504 Pontresina  081 842 72 22 
 
Koller Elektro AG    7500 St. Moritz  081 830 00 30 
 
Merz AG     7503 Samedan  081 851 10 20 
 
Mittner Engineering AG   7500 St. Moritz  079 238 67 78 
 
Pedroni Multimedia AG   7603 Vicosoprano  081 822 12 58 
 
Pomatti AG     7500 St. Moritz  081 837 32 32 
 
Regalbuto & Barandun   7504  Pontresina  078 600 34 59 
 
Secu AG     7503 Samedan   081 328 11 75 
 
Siplan, Georg Werner   7500   St. Moritz  081 832 29 70 
 
Triulzi AG     7500  St. Moritz  081 837 36 66 
 
 
 
Das vollständige, aktualisierte Verzeichnis ist unter der Internetadresse www.esti.ch  
in der Menu Navigation unter: Aktuell / Verzeichnis der erteilten Installations- und 
Kontrollbewilligungen, abrufbar. 
 
 Stand 07.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Checkliste für Eigentümer 
 
Wie wird der Sicherheitsnachweis erstellt? 
 

1. Die Netzbetreiberin (St. Moritz Energie) fordert den Eigentümer/in auf, seine 
Installationen innerhalb von 6 Monaten gemäss der NIV 2001 Gesetzgebung 
kontrollieren zu lassen und den Sicherheitsnachweis zu erbringen. 

 
2. Der Eigentümer/in beauftragt eine neutrale und berechtigte Kontrollfirma für 

die gesetzliche Überprüfung der elektrischen Installation (siehe Rückseite) . 
 

a) Wer aber an der Planung, Erstellung oder Instandhaltung der zu 
kontrollierenden Installationen beteiligt war, darf mit der Kontrolle nicht    
beauftragt werden. 

 
 3. Mit Mängel:       Der Eigentümer/in erteilt seinem Hauselektriker den Auftrag,

       allfällige festgestellte Mängel zu beheben. 
 

Ohne Mängel:   Werden keine Mängel festgestellt, kann der   
       Sicherheitsnachweis direkt durch die Kontrollfirma ausgestellt
       werden.  
 

4. Sind die Mängel durch den Elektroinstallateur behoben, übergibt die 
Kontrollfirma dem Eigentümer/in den Sicherheitsnachweis. 

 
5. Der Eigentümer/in stellt eine Kopie des geforderten Sicherheitsnachweises 

seiner Netzbetreiberin zu. 
 

6. Der Sicherheitsnachweis ist durch den Eigentümer/in mindestens bis zur 
nächsten Kontrollperiode aufzubewahren. 

 
Wohnungsbauten:    20 Jahre 
Gewerbe und Landwirtschaft:  10 Jahre 
Hotels und Pensionen:     5 Jahre  

 
 
Wenden Sie sich bitte bei Fragen oder Unklarheiten an Ihr  St. Moritz Energie Team, 
wir sind Ihnen gerne bei der Umsetzung behilflich. 
 
 
       Freundliche Grüsse 
      
        St. Moritz Energie 
 
 
 


